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Antrag zum Förderprogramm der Stadt Münster 

– „Förderung von Lastenfahrrädern und Lastenanhängern“ 

auf Grundlage der Förderrichtlinie der Stadt Münster 

in der Fassung vom 10.01.2020 
 

Antragsteller/-in: 
(Der Antrag kann nur von einer volljährigen Privatperson gestellt werden) 

Name: 

Anschrift (Straße, Hausnummer und Postleitzahl): 

Geburtsdatum: 

Telefonnummer (für Rückfragen): 

E-Mail-Adresse (für Rückfragen): 

 
Stadt Münster 
Amt für Mobilität und Tiefbau 
Förderprogramm Lastenfahrräder/-anhänger 
48127 Münster 
 
Bitte beachten Sie, dass eine Förderung nur für Lastenräder bzw. Lastenanhänger erfolgen 
kann, die ab dem 01.04.2020 gekauft werden. Zudem ist je Antragsteller/-in maximal ein 
Gegenstand förderfähig. 
 
Hiermit beantrage ich einen Zuschuss für den Kauf des folgenden werksneuen Lastenrades 
bzw. Lasten-/Kinderanhängers (bitte ankreuzen): 
 
  

Lastenrad  
 

 
Förderung 30 %, max. 750,- € 

  
Lasten-/Kinderanhänger 
 

 
Förderung 30 %, max. 100,- € 

 
Hinweis: Zubehörartikel (z. B. Regenschutz) werden nicht gefördert. 
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Im Falle einer Käufergemeinschaft:  
 

- Familienmitglieder / Angehörige, die im selben Haushalt leben, zählen nicht als Käufergemeinschaft und 
müssen nicht angegeben werden  

- Sollte es mehr als 4 Personen geben, fügen Sie dem Antrag bitte eine gesonderte Anlage mit Namen, 
Anschriften und Unterschriften bei  

- Hinweis: Der Antrag muss von einer Einzelperson gestellt werden. 
 
 

Name, Anschrift, Geburtsdatum: Datum, Unterschrift: 

  

  

  

  

 
 
Folgende Unterlagen liegen dem vollständig ausgefüllten und unterschriebenen Antrag bei: 

 Wohnortnachweis, z.B. durch Kopie des Personalausweises. Zur Identifizierung nicht 
benötigte Ausweisdaten können und sollen geschwärzt werden. Das gilt insbesondere 
für die auf dem Ausweis aufgedruckte Zugangsnummer sowie die Seriennummer 

 
Folgende Unterlagen sind spätestens 12 Wochen nach Förderzusage nachzureichen, damit 
eine Auszahlung der Kaufprämie erfolgen kann: 

 Rechnungskopie: diese muss den Verkäufer / die Verkäuferin, den Käufer / die 
Käuferin, die genaue Bezeichnung des Kaufgegenstandes sowie den gezahlten Preis 
enthalten 

 Rahmennummer des Lastenrades, entfällt beim Anhänger  
 Nachweis der Nutzlast (= zulässiges Gesamtgewicht – Eigengewicht des Fahrzeugs) 

von mindestens 150 Kilogramm (z. B. Händlerbeleg oder Kopie der technischen 
Ausstattungsmerkmale, Produktblatt), entfällt beim Anhänger 

 
Hinweis: Die Rechnung muss für den Zeitraum der verpflichtenden Eigennutzungsdauer (= 36 
Monate) aufbewahrt werden. 
 
 
Ich bitte nach meiner Übersendung der Rechnungskopie und der Rahmennummer um 
Überweisung des Förderbetrags auf mein Bankkonto: 
 
 
Bank 

 

 
IBAN 

 

 
BIC 
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Die Förderung kann unter folgenden Umständen mit sechsprozentiger Verzinsung anteilig in 
Bezug auf die Restlaufzeit des verpflichtenden Eigennutzungszeitraums vom Fördernehmer /    
von der Fördernehmerin zurückgefordert werden: 
 

 Verkauf des Lastenrades/des Lastenanhängers vor Ablauf des 36-monatigen 
Eigennutzungszeitraums 

 Wechsel des Hauptwohnsitzes des Fördernehmers/der Fördernehmerin in eine andere 
Gemeinde vor Ablauf des 36-monatigen Eigennutzungszeitraums 

 Dauerhafte Unbrauchbarkeit des Kaufgegenstandes vor Ablauf des 36-monatigen 
Eigennutzungszeitraums (z. B. durch Unfall, Vandalismus etc.), sofern der Gegenstand 
nicht vom Fördernehmer durch einen gleichwertigen, werksneuen ersetzt wird 

 die Zweckentfremdung des gekauften Gegenstandes 
 Nachträgliches Bekanntwerden von Sachverhalten, die bei Kenntnis zum Zeitpunkt der 

Gewährung der Förderung zu einer Ablehnung des Antrags geführt hätten (z. B. 
falsche Angaben im Antrag, Fälschung von Dokumenten etc.) 

 
Umstände, die zu einer Rückforderung führen können, sind der Stadt Münster unverzüglich 
unter Vorlage geeigneter Nachweise (z. B. Unfallanzeige, Versicherungsmeldung o. ä.) 
mitzuteilen. 
 
Ein Rechtsanspruch auf Förderung besteht nicht. Das Amt für Mobilität und Tiefbau 
entscheidet nach pflichtgemäßem Ermessen im Rahmen der verfügbaren Mittel. Auf der 
Internetseite des Amtes für Mobilität und Tiefbau (https://www.stadt-muenster.de/mobilitaet) 
wird der jeweils aktuelle Stand der verfügbaren Mittel angezeigt.  
 
Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass für den oben genannten Fördergegenstand keine 
weiteren öffentlichen Fördermöglichkeiten (beispielsweise des Landes oder des Bundes) in 
Anspruch genommen wurden oder werden.  
 
Des Weiteren erkläre ich mit meiner Unterschrift mein Einverständnis, dass die in diesem 
Antrag enthaltenen personen- und projektbezogenen Daten im Rahmen des Förderverfahrens 
der Stadt Münster durch das Amt für Mobilität und Tiefbau zum Zwecke der 
Antragsbearbeitung elektronisch gespeichert und verarbeitet werden dürfen.  
 
Ich erteile zudem meine Einwilligung, bei einer stichprobenhaften Prüfung mein Lastenrad / 
meinen Lastenanhänger dem Amt für Mobilität und Tiefbau vor dem Stadthaus 3, Albersloher 
Weg 33, zu präsentieren. 
 
Ich versichere, dass alle Angaben vollständig und wahrheitsgemäß sind. 
Ich versichere, dass mir der Inhalt der aktuellen Förderrichtlinien bekannt ist. 
 
  
 
 
 
___________________________________________________ 
Datum   Unterschrift 
 
 
  
 
 
Ggf. Unterschriften der weiteren Antrags-/Kaufbeteiligten: 


